
Europawahl 2024: Bestimmungen der Mitgliedstaaten
Wahltag Art der Stimmabgabe von EU-bürgern, 

die im Ausland leben
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Niederlande Irland Lettland 
Malta 

Slowakei

Belgien 
Bulgarien 
Dänemark 
Deutschland 
Estland 
Griechenland 
Spanien 

Frankreich 
Kroatien 
Zypern 
Litauen 
Luxemburg 
Ungarn 
Österreich 

Polen 
Portugal 
Rumänien 
Slowenien 
Finnland 
Schweden

Tschechien 

Wahlpflicht

Italien

Vote

*

*
Belgien
Bulgarien
Tschechien nicht möglich
Dänemark
Deutschland
Estland
Irland nicht möglich
Griechenland
Spanien
Frankreich
Kroatien
Italien
Zypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungarn
Malta nicht möglich
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Slowenien
Slowakei nicht möglich
Finnland
Schweden

Wahltag nach nationalen Gepflogenheiten   
Hinweis: In einigen Staaten wird der Tag erst kurz vor der Wahl offiziell bestätigt.

Abstimmungsverfahren und Zahl der Abgeordneten
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Wahl mit Vorzugsstimmen übertragbare Einzelstimmgebung
geschlossene Listen mehrere Wahlkreise

Sperrklausel

Veränderung der Zahl der 
Sitze im Parlament

FR +2
ES +2
NL +2
PL +1
BE +1
AT +1
DK +1
FI +1
SK +1
IE +1
LV +1
SI +1

Briefwahl bevollmächtigte 
Person

Botschaft/Konsulat Vote elektronische Stimm-
abgabe

* Eine Stimmabgabe vom Ausland aus ist nur 
für Personen möglich, die in einem anderen 
EU-Staat wohnen.

Mindestalter der Kandidaten
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5 % 4 % 3 % 1,8 % keine

Hinweis: Diese Infografik bildet den aktuellen Stand im August 2023 ab. Sie wurde überarbeitet, um das für die Wahlen in Italien festgelegte Datum widerzuspiegeln. Eine 
vollständige Überarbeitung wird vor den Wahlen 2024 erfolgen, um etwaige zusätzliche Änderungen der Regeln in den einzelnen Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. Sollten 
Sie Fragen zum Wahlrecht in bestimmten Einzelfällen haben, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden im jeweiligen Mitgliedstaat.
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Ländercodes
Belgien  (BE), Bulgarien  (BG), Tschechien  (CZ), Dänemark  (DK), Deutschland  (DE), Estland  (EE), Irland  (IE), Griechenland  (EL), 
Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), 
Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHTSSCHUTZ
Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Mitarbeitenden des Europäischen Parlaments erstellt und soll ihnen als Hintergrundmaterial für ihre 
parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser bzw. Verfassern. Die darin 
vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung – außer zu 
kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe sind gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
© Europäische Union 2023-2024

eprs@ep.europa.eu (Kontakt) | http://www.eprs.ep.parl.union.eu (Intranet) | http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de (Internet) | http://epthinktank.eu (Blog)

Weitere Informationen
Stichwort Datenquelle
Wahltag Die Wahl des Europäischen Parlaments findet in allen Mitgliedstaaten zwischen dem 6. und dem 9. Juni 2024 statt. Der genaue Wahltag wird jeweils 

von den Mitgliedstaaten festgelegt. (Einige Wählerinnen und Wähler in französischen Übersee-Departements geben ihre Stimme einen Tag vor der 
Mehrheit der französischen Bevölkerung ab.) Wahlergebnisse können erst veröffentlicht werden, nachdem die Wahllokale am letzten Wahltag in 
allen Mitgliedstaaten geschlossen wurden. Der letzte Wahltag ist Sonntag, der 9. Juni 2024.

Wahlpflicht Die Stimmabgabe ist nur in vier EU-Staaten Pflicht: Belgien, Bulgarien, Griechenland und Luxemburg. Die Wahlpflicht gilt dort sowohl für 
Staatsangehörige als auch für Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Staaten, die ins Wählerverzeichnis eingetragen sind. In Belgien sind Wählerinnen 
und Wähler im Alter von 16 und 17 Jahren von der Wahlpflicht ausgenommen. 

Zahl der 
Abgeordneten

Bei der Europawahl 2024 werden insgesamt 720 Abgeordnete gewählt. Somit sind es 15 Abgeordnete mehr als im scheidenden Parlament, in dem 
es 705 Sitze gibt. 
Bei der Wahl 2019 wurden insgesamt 751 Abgeordnete gewählt, die höchstmögliche Zahl nach Artikel 14 Absatz 2 EUV. Nach dem EU-Austritt des 
Vereinigten Königreichs verließen 73 der gewählten Abgeordneten das Europäische Parlament. Am 1. Februar 2020 rückten – wie bei der Wahl 2019 
vereinbart – 27 zusätzliche Abgeordnete aus 14 Mitgliedstaaten nach.

Wahlsystem Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments werden nach den Wahlsystemen der Mitgliedstaaten gewählt. Die EU-Staaten müssen sich jedoch 
an einige im Unionsrecht festgelegte gemeinsame Bestimmungen halten – unter anderem muss die Wahl nach dem Verhältniswahlsystem erfolgen. 
Generell können die Wählerinnen und Wähler sich zwischen Parteien, Einzelkandidatinnen bzw. -kandidaten oder beidem entscheiden. In einigen 
Mitgliedstaaten kann man lediglich für eine Liste stimmen und dabei die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste nicht än-
dern (geschlossene Liste). In anderen EU-Staaten ist es hingegen möglich, einem oder mehreren Kandidaten bevorzugt Stimmen zu geben (Wahl 
mit Vorzugsstimmen). Je nachdem, wie frei die Wählerinnen und Wähler bei der Abgabe ihrer Vorzugsstimme sind, unterscheidet man zwischen 
„halboffenen Listen“ und „offenen Listen“: Bei halboffenen Listen ist es möglich, die Reihung eines oder aller Kandidaten auf einer einzigen ausge-
wählten Liste zu ändern. Bei offenen Listen kann man wiederum für Kandidatinnen und Kandidaten von unterschiedlichen Listen stimmen. Manche 
Mitgliedstaaten verwenden keine Listen, sondern übertragbare Einzelstimmen. Dabei verfügt jeder Wähler bzw. jede Wählerin über eine einzige 
Stimme, kann jedoch die bevorzugte Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten angeben und ihnen die entsprechenden Plätze zuordnen. Um 
gewählt zu werden, muss ein Kandidat bzw. eine Kandidatin eine Mindestzahl an Stimmen erhalten.

Wahlkreise In den meisten Mitgliedstaaten bildet das nationale Hoheitsgebiet für die Europawahl einen einzigen Wahlkreis. Einige EU-Staaten – Belgien, Irland, 
Italien und Polen – unterteilen ihr Hoheitsgebiet jedoch in mehrere Wahlkreise.

Stimmabgabe 
aus dem Ausland

Die meisten Mitgliedstaaten bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, auch aus dem Ausland an der Europawahl teilzunehmen. Für 
bulgarische und italienische Staatsangehörige ist die Stimmabgabe aus dem Ausland jedoch nur möglich, wenn sie sich in EU-Staaten aufhalten. In 
einigen Mitgliedstaaten müssen sich die Wählerinnen und Wähler im Voraus bei ihrer nationalen Wahlbehörde eintragen lassen, um per Briefwahl 
oder in einer Botschaft bzw. einem Konsulat ihre Stimme abgeben zu können. In manchen Mitgliedstaaten – zum Beispiel Dänemark – findet die 
Wahl an den Botschaften vor dem Wahltag statt, in anderen ist die Briefwahl nur in Botschaften oder Konsulaten möglich. In einigen Fällen können 
Wählerinnen und Wähler mit Wohnsitz im Ausland in dem EU-Staat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, persönlich ihre Stimme abgeben. In 
den meisten Mitgliedstaaten gelten darüber hinaus besondere Regelungen für Diplomatinnen und Diplomaten und Angehörige von Streitkräften, 
die ihren Dienst im Ausland leisten. 
2018 wurden auf der Grundlage einer Initiative des Parlaments Änderungen des Wahlakts von 1976 angenommen, die jedoch aufgrund der feh-
lenden Ratifizierung eines Mitgliedstaats noch nicht in Kraft sind. Nach diesen Änderungen können die Mitgliedstaaten bei der Europawahl eine 
vorzeitige Stimmabgabe, eine Briefwahl sowie eine elektronische Stimmabgabe bzw. eine Stimmabgabe über das Internet ermöglichen. In diesem 
Fall müssen sie dafür sorgen, dass die Zuverlässigkeit der Ergebnisse, das Wahlgeheimnis und der Schutz personenbezogener Daten nach geltendem 
Unionsrecht sichergestellt sind. Sie müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit für eine doppelte Stimmabgabe bei der Europawahl 
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Strafen verhängt werden. Darüber hinaus können Mitgliedstaaten entsprechende Schritte ergreifen, 
damit ihre Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Drittstaaten bei der Europawahl ihre Stimme abgeben können.

Sperrklausel Die oben genannten Änderungen des Wahlakts von 1976, die mit dem Beschluss des Rates vom 13. Juli 2018 angenommen wurden, umfassen auch 
Regeln für Schwellenwerte. In bestimmten Fällen sehen sie für die Sitzvergabe eine verbindliche Schwelle vor. Diese Hürde darf auf nationaler Ebene 
aber nicht höher als 5 % der abgegebenen gültigen Stimmen sein. Jene Mitgliedstaaten, in denen eine Listenwahl stattfindet, müssen außerdem für 
Wahlkreise mit mehr als 35 Sitzen eine Mindestschwelle festlegen. Diese darf nicht weniger als 2 % und nicht mehr als 5 % der in dem betreffenden 
Wahlkreis abgegebenen gültigen Stimmen sein. Das gilt auch für Mitgliedstaaten, die einen einzigen Wahlkreis bilden. In der Praxis betreffen diese 
Regeln nur die größten Mitgliedstaaten. Da die Änderungen noch nicht in Kraft getreten sind, sind diese Schwellenwerte für die Mitgliedstaaten 
erst ab der Europawahl 2029 verpflichtend.
Hinweis: In Deutschland gibt es derzeit keine Sperrklausel für die Europawahl, weil das deutsche Bundesverfassungsgericht 2014 die zuvor ein-
geführte Drei-Prozent-Hürde für verfassungswidrig erklärte.

Mindestalter 
der Kandidatinnen 
und Kandidaten

Das Mindestalter für das aktive und das passive Wahlrecht bei der Europawahl wird vom jeweiligen Mitgliedstaat festgelegt. In den meisten 
Mitgliedstaaten können Wählerinnen und Wähler ab 18 ihre Stimme abgeben, außer in Griechenland, wo die Altersgrenze bei 17 Jahren liegt, und in 
Belgien, Deutschland, Malta und Österreich, wo das Wahlalter 16 Jahre beträgt. Das Mindestalter für eine Kandidatur bei der Europawahl ist sehr 
unterschiedlich – es liegt zwischen 18 und 25 Jahren.
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